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Änderungsantrag  

der Fraktionen der CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die 

Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  

Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016) in der Fassung der 

Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 19/2662 zu Drucksache 19/2307 

         
Inhalt des Antrags: Förderung des ÖPNV-Angebots 
 
Einzelplan  07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr 
Buchungskreis: 2695 
 
Förderproduktnummer 

lt. Leistungsplan 

69 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Förderung des ÖPNV-Angebots   
 
 

  Veränderung 

  von um auf 

Leistungsplan:    

  Beträge in 1.000 EUR 

 Gesamtkosten 540.836,1 +52.000,0 592.836,1 

 Eigene Erlöse 540.836,1 +52.000,0 592.836,1 

 

Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 

 

 Hauptgruppe von um auf 

 HG 2 - Übertragungseinnahmen 540.836.100 "+"" 52.000.000 592.836.100 

 HG 6 - Übertragungsausgaben 546.216.100 "+"" 52.000.000 598.216.100 

 Kameraler Zuschuss/Überschuss -7.640.000 " "" 0 -7.640.000 

 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 

  

  Drucksache 19/2867 
(zu Druc ksache 16/23073. Lesung2662  
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Begründung des Änderungsantrags: 

      

 

 

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die Regionalisierungsmittel für den ÖPNV in Deutschland 2016 auf 

8 Mrd. Euro aufzustocken und diese ab 2017 bis 2031 jährlich um 1,8 Prozent statt wie bislang um 1,5 Prozent zu 

erhöhen. Da der zur Umsetzung notwendige Verordnungsentwurf des Bundes zur Verteilung der Mittel auf die 

einzelnen Länder noch nicht vorliegt, steht die genaue Summe, die die einzelnen Bundesländer erhalten werden, noch 

nicht fest. Angenommen wird für Hessen  eine Steigerung der Mittel für 2016 um ca. 52 Mio. Euro. Diese Summe 

kann sich jedoch noch ändern. Sofern die zusätzlichen Mittel vom Bund ausgezahlt werden, sollen diese zu 100% an 

die Verbünde weitergeleitet werden.  

 

 

 
 
Wiesbaden, 03.12.2015 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Michael Boddenberg 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende 

 
 
 
 

Mathias Wagner (Taunus) 

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

 
  
  
 
 
 
 
  

 
 


